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Vertrag
zwischender stadt Jever-Am KirchplafcE 11, 26441 Jever

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Dankwardt
nachfolgend "Stadt" genannt ~~'

und
dem Dla lw.nische" werk Jevere. V., Am Kirchplatz 16, 26441 Jever.

vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Pastor'La'ndia"°VCI'
nachfolgend "Träger" genannt, -°'

wird folgender Vertrag geschlossen:

Grundstücke und Gebäude
Träaerschaft
Mitarbeiterlnnnn
Leistungen des Trägere
Elternbeitrag
Leistungen der Stadt- Haushalt undRechnunasle
Kinderaufnahmon
Kuratorium

Geschäftsführender Vorstand
Vertraasdaüer
Anlage

2.

3.

4.

§1
Grundstücke und Gebäude

S£^^^^Sä.tzES%to-te«u"
"

S'estadtJ1 at aufihrem Grundstück Joachim-Kayser-Str. 8 in Jever eirtöndergartener^ellUind'eingerichtet^'träg^^^S^^haus-
D'e"EV::'uth;,Kirchengemeinde Jever hat auf ihrem Grundstück SteinstraRp^
J!^^!iimtertagesstättee'n9erichtet"EriI ^^^S>Sl nstraße2in

sAThT± d.er, Kinderta£lesstätte AmmeriänderWeg'in''der' S't^inüstraße". Die^a^awh m Grun.dstückAmmerländerWeg'2ln"JeTer*e^le'Blralie ''
^^gTtä.tteelngeTChtet-Er.trä9td7eBezei^
SSSSde Kindert^ssta^"e^^S^^e
DleKostender. unterhaltung der Grundstücke und der baulic
!^h"e.Tchder/. schonheitereP. arat-urenf^ieE"inZh^nug'Li^eMnaZnundd,p
^ßln.ste"ender"Klndertag~esstatte Ammeriä'nde°r ̂eg';nlude9 S'tnS^ ̂ re
ShmJt, o^%^VEi ^?n^'rtc^Zr lv91^^^^
JS9e^Jrä^ah[(20w?3601 vaHv^^it s^^^3 S^ht
wrbrauchte Mittel sind der Rücklage zuzuführen'"""'"'" ""°"ol""aaL

ziLLU"m:uncl-Em^iterungsbautensowieBaLlunterhaltungsarbeitenarö[
du.mSS.,tBpDac^Fen-st undHeizun9ssa^^^^^
der Stadt zum Bauvorhaüen und zur Finanztemng"he"rz^tell lenas c'"vemenmen mit



v

2.

§2
Trägerschaft

^^enr S,ni"i 1/9enannten Gru"dstücken / der in den in § 1 genannten
äb£ähb^^^hä,!Sa9esstatte;;:?d;:IDi^^^^^ ^Sn

^weiterer Kindergartengruppen und auch sonstiger Betreuum'sfoFmen wi.

SS^i=i^|S^S£
a^^ÄS^saFSSS-rs«
SsSSSS^^i^^s^s. 'ms^äi'S^S^^^'^"'^^

§3
Mitarbeite rinnen

DQe!Ll^eriteMeerfor(j. er"chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Die
^S'.e, BT.tey^derKinderta9esstätten. dieGroßede7^^
s|?sisKSSS£?=ss;n'"lhnr
bei finanziellen Auswirkungen"das"Einveme^mTrm 'i?'de7s'teAvv1>rranu9sern' so setzt dleses

§4
Leistungen des Trägers

1' ärzFui^aS?^u^nd7er7B^ebJto, ?eun. der..töndertagesstäte leistet d^ Träger
!^mJM2L2007.zuschüsse in H^hevon 20 v:H"unda'bi de'm°01^l. 20COÜ8il

^hhuT^,H^Y^lo.y;K_derFachPereonaikosten(Be^^
^nslM "derKLnde,^enhe'fe. rinn. en)deri bisherm"2^^^
^S, dleder Hohenach dur<'hdi^ki^hiichenRahmen^ZU
^reSzt, wrerde^ür. dCTFa11; dass lm "Kinde^arten'Kiein'Gra^s" eine
^"ttlG alppewied,er eingerichtet wird, leistet~de'r~Triger'hierfür°^'inaens
^^ n. 5v:Hl.d?Fa^pere^n"altost;n^
die gemäß § 6 zu erbringende Leistung der'Stadtnteht'ubersteig'e^"
^r^T£flLchteis!ch. '. zuschüsse Dritter._z-B- d^ Landes'Niedersachsen.

chtzu beantragen und als ordentliche Einnahmen'im Haushält °°"'ac"'
3.

4.

Der...Trager. verpflichtet sich'in a"en Einrichtungen die, unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, wrrtschafflichste
sr.glnjsat'onsformzu-wählen-lndiesemRahm^
die kostengünstigste Betriebsweise erwartet.

rae-Haushalts'' Kassen- und Rechnungsführung für die Kindertaaesstät
unterliegen der Aufsicht des Oberkirchlnrates'gemäß'Urch'l^^'H^Ssrecht.



§5
Elternbeitrag

zcu.rMmna.nz.ierun_9der Kindertagesstätten wird der Träger von den Eltern

^^ürie^eBet^un^eist^^^h^S^SS ;Sg?"ch'
§6

Leistungen der Stadt, Haushalt und Rechnungslegung

ESSI^??"d"?ds=n-°>"" ." "ICN
ss^ss. ;"E5'°"'"w=;?sle»"c '. ". .".

D,lI^^eLpflrchte,ts!c^der stadt einen nach kirchlichem Haushaltsrecht
alf?.es<ielltenHausha'tsplan. vorzule9en. aus dem siich"der''vo'n dTstTdT^"
^ste^e2^ch. uss. e,rgibt-Der-aus9°ewiese"e"2us^
±JtadLD Le stadtkanndle zust!mmun9'nur-da"""ve^^
a^Twi^ne.zus^s1"imive^re ic^
Steigerungen der Personalkosten und der ailgemeinen"Pre'i^teto'^', ^nlIa,TC!
S^ä^=f^x?sSKSs^^
S^£;SeSemen vie^°"-A^^^=Sso"
D!eeo"dg.ü!tigebetragsmäßi9e Höhe des Zuschusses der Stadt wird iähriic
^SR^nu:Lg!e?ebnis. te;tim^
^aushalt lp!^-begründetsein muss- A"sgaben'fürauße'rorteZe"S'ach-1
BauunterhaKungsmaßnahmenbedÜrfen"daer"wrhe'rrg ^TusTS^^

ADe^H^altspte^entep. rechend leistet die stadt vierteljährlich im Voraus"
Ablchtagzahlu,n9en ,an den .Träger, Die Schfusszahlung'i^spät'esl'ens";
nach Vorlage der Jahresrechnung für das'abgeiaufenleRech'n°un°gs^hsr^'lev^cnne

§7
Kinderaufnahmen

S^;Ira9^ rpJfchtet_sich' Kinder ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis und ihre
==§i!l^^^sssn
^s^sä'SSSSS^^^^-
,
l^l'le n'^dere^demEltemwunschaufden konkret beantragten Kin
Lrebesondlre. imHinblickaufeine^vormittagsplalz'in'e^er'b^^^^
SS^CT'^ist^e;d^'E;ls;£=g^ss^Sr ^Ä'nicht
BnlBe^cSeng89en ye r9abeentscheidungen, in denen keine den Wünschen^a^^^£=^^=enrk^^^S£Sc ^en

3.

4.



§8
Kuratorium

1 ZULBeraf. ung, "nd,unterstutzur'g. des Trä9ers in Haushalts- und Stellenplan-
an.?_eie genh..eiten' bei derFestset2ung von Elternbeiträgen sOwie'des-Eriasses von

i wird ein Kuratorium gebildet. Es setzt sich aus 6 Mitalie
zwarjl3 vertretem derstadt und des Trägers, zusammen, die vom'Ratder'Stadt"

Träger benannt oder berufen werden. Den Vorsitz führt'der Vorsit
Trägers, bei Verhindemng sein Stellvertreter.
ubeldi_esit2ungen desKuratoriums sind Niederschriften anzufertigen, die vom
^oreitzenden und vomSchriftführerzu unterzeichnen und denMitgliedern'zur"

. zuzuleiten sind. Die Kindertagesstättenleitungen, je ein'
E'tembeirates T.d je ein vertreter der Verwaltungen der Vertragsparteien'nehmen"
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Kuratoriums teil. Weitere'
sachkundige Personen können mit beratender Stimme hinzugezogen werden.

2' DasKuratorium .ist vom Trä9er vor der Entgegennähme der Jahresrechnuna. vor i
^.sie^?. ^e_s?a",shalts~ "?d. ste"enplanes"sowie vor der FestsetzungdeT'
Beiträgst Entgeltordnung zu hören; das Benehmen ist herzustelien~Da^ Ku'ratorii

mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung zusammen.
3. Will der Träger von der Empfehlung des Kuratoriums abweichen, ist erneut i

Kuratorium zu hören. " -. -.. -..,

§9
Geschäftsführender Vorstand

zur-Fuhr. ung, _<je1' laufenden Geschäfte der Kindertagesstätten wird ein geschäftsfü^
^OT.a^ieb"det. Diesem geschäftsführenden voretand Sehören der Vorei^
ste"vertreter_clesTrägers' ein Trä9.emitglied, das gleichzeTtig KuratoriumsmitglieTs'eTi 'i"'
soll, sowie ein Vertreter der Verwaltung der Stadt an. Die AuFgaben'des"
geschaftsführenden Vorstandes sind in der Anlage zu diesem'Vertrag'gere.qelt; die,
ist Vertragsbestandteil. - --o.,--a-,

§10
Vertragsdauer

1' DeLYertra9. w.ird.aufunbe.stimmte zeit geschlossen. Er kann von jeder
Vertragspartei mit einer Kündigungsfristvon 12 Monaten zum Ende'e'ines
KM-erga-rte"jahres 9ekündigt werden. Eine Kündigung dieses Vertrages sowie

?en und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Im Falle einer Kündigung gemäß § 10 Absatz 1 ist die vereinbarte Finanzie

.

solangezu. sichem;. bis es rechtlich und tatsächlich möglich isYbestehende'A'rteits-
aufzulösen und die Kindertagesstätten zu schließen.

3. Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
4. Dieser Vertrag tritt am 01. 08. 2007 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisheric

Vereinbarung vom _11. 12. 1995 mit den bestehenden Anderungs-'undiraänzunas-
Vereinbarungen außer Kraft.

Jever, den21.06.2007

Dankwardt

Bürgermeisterin

Fw das Diakonische Werk Je

/^

Landig
Vorsitzender



/

rf

Anlage zu § 9 des Vertrages
Aufgaben und Zuständigkeitsbereich des geschäftsführenden Vorstandes der

Kindertagesstätten des DiakonischenWerkes Jever e. V.

Der Träger überträgt zu seiner. Entlastung dem geschäftsführenden Vorstand der
Kindertagesstatten gemäß § 9 des Vertrages mft der Stadt Jever zur Tragerschaft der
Kindertagesstätten Lindenaltee, Ammerländer Weg / Steinstraße und Kre inGrashaus' die
im folgenden aufgeführten Geschäfte und Zuständ7gkeiten:

Der geschäftsführende Vorstand tagt nach Bedarf zur Führung der laufenden
Geschäfte. Über die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften'anzufertic
die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen und den'Mita'lii^B'rn
des geschäftsführenden Vorstandes zur Kenntnis zu geben sind.
"Laufende Geschäfte" sind grundsätzlich solche, die wegen ihrer Regelmäßiakeit
«u^-, :lä,ufi-gkeit_®ine,r EmPfehlun? des Kuratoriums, der Beschlussfassung der
Mitgljederversammlung des Diakonischen Werkes und der zuständigen Gremien
des Rates der Stadt Jever nicht bedürfen, oder denen eine grundsätzliche
Entscheidung bereits vorausgegangen ist.
Für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Haushaltsplanes wird eine
Wertgrenze von 5.000, 00 EUR geregelt.
Über die laufenden Geschäfte hinaus wird der geschäftsführende Vorstand zur
Entscheidung wie folgt ermächtigt:

Anstellung aller Mitarbeiterlnnen der Kindertagesstätten mit Ausnahme
deren Leiterlnnen sowie Stellvertreterlnnen

Vorbereitung der Anstellung der Leiterlnnen sowie Stellvertr@terlnnen der
Kindertagesstätten durch die Mitgliedervereammlung.

3.



Vorstehender Vertrag wird hiermit gemäß Artikel 27 Ziffer 9 der Kii
kirchenaufsiclitlich genehmigt.

OMenburg, den ̂ - /z. ̂ %g> -^ Ev. -Iuth. Oberkirchenrat
Phüosophenweg l
26121 OIdenburg

C-ff-Ä-, i--"1- /

Friedrichs
Oberkirchenrat



Vertrag zwischen der Stadt Jever - vertreten durch die Bürgermeisterm
und

dem Diakonischen Werk Jever e.V. - vertreten durch den Vorsitzenden -

über die Trägerschaft der innerstädtischen Kindertagesstätten
LindenaUee, Kleu Grashaus und Ammeriänder Weg/Steinstraße vom
21.06.2007.

Zum vorstehenden Vertrae werden folgende Neurepeluneen vereinbart:

§ 6 Ziff. I erhält folgende Fassung:

Die Stadt Jever trägt sämtBche Betriebskosten der Kindertagesstätten, soweit sie nicht
nach Maßgabe der §§ 4 und 5 durch Zuschüsse gedeckt werden.
Dler7rager verpfflchtet skh' die Betriebskosten (z.B. Telefonkosten, Energlekosten,
sonst Bewlrtschaftungskosten etc.) nach heute übUchen Maßstäben und Standards
möglichst gering zu halten.

Ab dem Haushaltejahr 2009 wird eine Verwaltungskostenpauschale von 220,00 EUR
pro genehmigten Kindergarten-, Hort- und Krippenplatz vereinbart.
Es wird angestrebt, ab dem Jahre 2011 die Gebührenberechnungen für die in den
Eüirichtungen der Kudergärten des Diakomsclien Werkes aufgenommenen Kinder
ausscUießüch seitens der Stadt Jever durchznführen. Im Gegenzug wird ̂ azuTdle
Verwaltungskostenpauschale um 35,00 EUR vermindert.

Die Verwaltyngskostenpauschale soU ab 2011 den tatsächlichen Gegebenhelten
angepasst, oder alternativ eine Statusregelung vereinbart werden, insbesondere un
Hinblick auf rückgängige Gruppenstärken infolge von Umwandlungenl von
Kmdergartengruppen in Krippen- bzw. Integrationsgruppen.

§ 6 wird um die Ziff. 5 mit folgender Fassung ergänzt:

"?r-^en[F^ da.s.s .mlt anderen Kommunen des Landkreises (z.B. Schortens oder Sande)
gunsägere Konditionen vereinbart werden, sind diese auf den Trägerschaftsvertrag des
Dlakonlschen Werkes mit der Stadt Jever zu übertragen bzw. analog anzuwenden.



Inkrafttreten:

Dieser Ergänzungsvertrag tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Jever, den 10.11. 2009

Für die Stadt-Jwer

Dankwardt

Burgermeis

Für das Diakonische Werk Jever e.V.

tf-C<LA^- ^^A-u

MöIIenberg
Vorsitzender



Vertrag zwischen der Stadt Jever - vertreten durch die Bürgermeisterm

und

dem Diakonischen Werk Jever e.V. - vertreten durch den Vorsitzenden

über die Trägerschaft der innerstädtischen Kindertagesstätten Lindenallee.
Klein Grashaus und Ammerländer Weg/Stemstraße vom 21.06.2007,
ergänzt um die Vereinbarung vom 10.11.2009.

Zum vorstehenden Vertra? werden foleende Neuregelungen vereinbart:

§ 6 Ziff. l erhält folgende Fassung:

Die Stadt Jever trägt sämfliche Betriebskosten der Kindertagcsstätten, soweit sie nicht
nach Maßgabe der §§ 4 und 5 durch Zuschüsse gedeckt werden.
Der Träger verpflichtet sich, die Betriebskosten (z.B. Tdefonkosten, Energiekosten,
sonst. Bewirtschaftungskostcn etc. ) nach heute üblichen Maßstäben und Standards
möglichst gering zu halten.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wü-d eine Vem'altungskostenpauschale von 185, 00 EUR
Progenehmigten Kindergarten-, Hort- und Krippenplatz verembart (bisher 220,00
EÜR). Ab dem Jahre 2011 werden die Gebührenberechnimgen für die in den
Einrichtungen der Kindergärten des Diakonischen Werkes aufgenommenen Kinder
ausschließlich seitens der Stadt Jever durchgeführt.

Es wird angestrebt, die Verwaltungskostenpauschale den tatsächüchen Gegebenheiten
anzupassen oder alternativ eine Statusregelung zu vereinbaren, insbesondere im
Hinblick auf rückgängige Gruppenstärken infolge von Umwandlungen von
Kindergartengruppen in Krippen- bzw. Integratfonsgruppen.

Inkrafttreten:

Dieser Ergänzungsvertrag tritt ab dem 01. 01.2011 in Kraft

Jever, den 15. 11.2010

Fiir die Stadt Jever

''Üankwardt
Bürgermeistc

Für das Diakonlsche Werk Jever e.V

-^ (^ ^.
l Mollenberg

* ,'. Vorsitzender

/

7



Vorstehender Vertrag wird hiermit gemäß Artikel 27 Ziffer 9 der Kirchenordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.
Oldenburg, den 03. Dezember 2010

(Siegel)

Ev. -luth. Oberkirchenrat
Philosophenweg 1
26121 Oldenburg

^>^

Friedrichs, Oberkirchenrat


